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I. 

Öffentliche Aufwendungen einer Gesellschaft, auch die Sozialaufwendungen, werden immer aus der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung erwirtschaftet. Steuern und Abgaben schmälern die Erwerbsarbeits- und die Kapitaleinkommen. Aus Unternehmersicht bedeuten Sozialleistungen einen Abzug vom Gewinn. Die Frage, wen Steuern und Abgaben belasten, ist daher immer auch Gegenstand des Verteilungskonflikts. 

Die monetäre Umverteilung durch Steuern und Abgaben führt dazu, dass Güter und Dienstleistungen produziert werden, die die durch staatliche Umverteilung geschaffene Nachfrage decken. Auch die Sozialabgaben tragen somit zur Erwirtschaftung des Sozialprodukts bei. Dabei dienen Sozialversicherungsbeiträge ausschließlich der Finanzierung von Sozialversicherungsleistungen. Während  aus dem allgemeinen Steueraufkommen auch Ausgaben finanziert werden, die Unternehmen zu Gute kommen, gehen die Leistungen der Sozialversicherung fast ausschließlich an versicherte ArbeitnehmerInnen und ihre teils mitversicherten Familienangehörigen. 

Fast zwei Drittel aller Sozialtransfers in Deutschland werden über die Sozialversicherung erbracht, die bekanntlich traditionell paritätisch – Halbe-Halbe - von Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen finanziert wird. Die Beitragsparität ist unmittelbarer Ausfluss des grundgesetzlichen Sozialstaatsgebots. Bei steuerfinanzierten Leistungen ist eine vergleichbare, festgelegte Lastenteilung zwischen Kapital und Arbeit nicht gegeben. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Steuerlast zunehmend von Unternehmens-, Gewinn- und Vermögenssteuern auf die Lohn- und Einkommenssteuern der ArbeitnehmerInnen und auf Verbrauchssteuern (z.B. MWSt) verlagert.

Nicht nur die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung, sondern auch die Arbeitgeberbeiträge sind Lohnbestandteile. Wenn es den Arbeitgeberbeitrag nicht gäbe, müssten die Bruttoeinkommen entsprechend höher liegen um gleiche Leistungen zu erhalten. ArbeitnehmerInnen erwerben mit dem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis einen Anspruch auf soziale Sicherung gegenüber großen sozialen Risiken wie Erwerbslosigkeit, Alter, Krankheit oder Invalidität. Dieser Anspruch auf soziale Sicherung bildet neben dem baren Nettoentgelt einen indirekten Lohn. 

Die Koppelung der Kernbereiche sozialer Sicherung an das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis rechtfertigt sich aus der grundsätzlichen Vollbeschäftigungsorientierung des Sozialstaats. Dass die Sozialversicherung durch ihre Koppelung an Erwerbsarbeit wesentliche Diskriminierungen der Erwerbsgesellschaft reproduziert - etwa Diskriminierungen von Frauen in Folge der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung – ist ein Problem der Verteilung und Strukturierung von Erwerbsarbeit. Dagegen sind kompensatorische Maßnahmen möglich, wie die Anrechnung beitragsfreier Zeiten der Kindererziehung und Pflege zeigt. 

Während in der Privatversicherung die Beiträge risikoabhängig sind, so dass – ungeachtet des individuellen Versicherteneinkommens - niedrige Risiken zu niedrigen Beiträgen und hohe Risiken zu hohen Beiträgen führen, sind die Sozialversicherungsbeiträge einkommensabhängig. Bei den Leistungen richten sich die Lohnersatzleistungen, die nicht vorhandenes Markteinkommen ausgleichen sollen, nach dem Äquivalenzprinzip, d.h. bei Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Krankengeld und Renten ist die Höhe der Leistung prozentual von der Höhe des Erwerbseinkommens und somit auch der eingezahlten Beiträge abhängig. Wo Leistungen als Sachleistung erbracht werden, etwa bei Fortbildung und Umschulung, bei der Gesundheitsversorgung oder bei der beruflichen Rehabilitation, haben alle Versicherten gleiche Ansprüche, unabhängig von Einkommen und individueller Beitragsleistung. 

Im Umlageverfahren werden die eingenommenen Beitragsmittel zur Deckung der gegenwärtigen Leistungsansprüche wieder verausgabt. Umverteilung kennzeichnet also das Geschäft der Sozialversicherung: von Erwerbstätigen zu Erwerbslosen, von Gesunden zu Kranken, von der erwerbstätigen mittleren Generation zu Alten, im Sachleistungsbereich von hohen zu niedrigen Einkommen, aber auch, wie im Fall der Mitversicherung von Familienangehörigen in der GKV, von allein Lebenden zu Familien mit Kindern. Darin realisiert sich das Solidarprinzip der Sozialversicherung. Dieses ist eingeschränkt durch die Beitragsbemessungsgrenzen. Die liegen gegenwärtig in der Kranken- und Pflegeversicherung bei 3.375 € und in der Arbeitslosen- und Rentenversicherung bei 4.500 €. Bei Erwerbseinkommen, die diese Grenzen übersteigen, bleibt der übersteigende Teil des Einkommens beitragsfrei.

Die Finanzbasis der Sozialversicherung ist die beitragspflichtige Bruttoentgeltsumme, die Summe aller sozialversicherungspflichtigen Bruttolöhne und -gehälter. Deren Entwicklung hängt direkt vom Beschäftigungsstand und von der Höhe der Erwerbseinkommen ab. Steigende Erwerbslosigkeit bedeutet für die Sozialversicherung unmittelbar Beitragsausfall, während zugleich die Zahl derer, die Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen müssen, wächst. Das gilt nicht nur für die Arbeitslosenversicherung, sondern auch für die Renten- und die Krankenversicherung. 

Die steigenden Belastungen auf der Einnahme- und der Ausgabeseite konnten nicht durch tarifliche Entgeltsteigerungen aufgefangen werden. Im Ergebnis hat sich die Einkommensverteilung zwischen Kapital und Arbeit zum Nachteil der Arbeitnehmerschaft verschoben, wie ein Blick auf die Lohn- und  Gewinnquote, die beiden spiegelbildlichen Teile des Volkseinkommens, zeigt. Damit wird unvermeidlich auch die Finanzbasis der Sozialversicherung schmaler.

Seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre kennen wir Rationalisierungsschübe durch neue Technologien, die Wirtschaftswachstum ohne entsprechenden Aufbau von Beschäftigung ermöglichten. Im Finanzmarkt-getriebenen Arbeitsplatzabbau zur Bedienung des shareholder value hat sich das Problem verschärft. Letztlich bildet also die steigende Massenerwerbslosigkeit die wichtigste Ursache sowohl der Finanzierungsprobleme in der Sozialversicherung wie auch des langfristigen Anstiegs der Beitragssätze. 

II. 

Die deutsche Vereinigung setzte die ostdeutsche Wirtschaft schockartig der Konkurrenz mit der produktiv überlegenen Westwirtschaft aus. Der folgende Verlust der industriellen Basis führte rasch zu einer überproportional hohen strukturellen Erwerbslosigkeit und entsprechenden strukturellen Defiziten der ostdeutschen Sozialversicherungsträger. Zu den Mindereinnahmen kamen auch hier erhebliche Mehrausgaben. Politisch wurde entschieden, dass der Ausgleich der strukturellen Defizite der Sozialversicherungsträger Ost vorrangig aus Überschüssen und Rücklagen der Sozialversicherungsträger zu tragen ist, d.h. aus Beitragsmitteln der Versicherten in Westdeutschland. Zwischen 1991 und 1999 belief sich dieser Transfer bei der Arbeitslosen- und Rentenversicherung auf insgesamt 270 Mrd. Mark. Ohne den hätte die Sozialversicherung jedes Jahr trotz der auch im Westen hohen Erwerbslosigkeit Überschüsse in teils beträchtlicher Höhe erwirtschaftet. Dass solche Überschüsse und Rücklagen im Westen auch nach einem Vierteljahrhundert Massenerwerbslosigkeit und Erosion der Finanzbasis überhaupt möglich sind, ist natürlich wesentlich auf den im gleichen Zeitraum erfolgten Leistungsabbau zurückzuführen. 

Dennoch behaupten seit Anfang der 90er Jahre Arbeitgeberverbände und Politik,  Steuerlast und die Arbeitskosten seien zu hoch. Insbesondere wegen der angestiegenen Sozialversicherungsbeiträge, der „Lohnnebenkosten“, sei Arbeit in Deutschland zu teuer geworden. Um die Erwerbslosigkeit abzubauen, müssten vor allem die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt werden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schrieb dazu: „In der Standortdebatte wird ein Problem diskutiert, das es in der behaupteten Art weder jetzt gibt, noch in der Vergangenheit in Deutschland gab. Keine empirische Untersuchung der jüngsten Zeit und keine Untersuchung in den Jahren davor hat einen tiefgreifenden Mangel an internationaler Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nachweisen können.“ Stattdessen habe sich die Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft im Verhältnis zu ihren wichtigsten Konkurrenten deutlich verbessert. Diese Sicht teilte auch jener Teils der etablierten Wirtschaftswissenschaft, der sich noch nicht dem Neoliberalismus ergeben hatte. Im Kern ging es um eine massive weitere Umverteilung zugunsten des Kapitals. 

Die öffentliche Meinung akzeptierte die neoliberale Behauptung von den „überhöhten Lohnnebenkosten“ umso leichter, als die steigenden Sozialversicherungsbeiträge auch die Nettoeinkommen der ArbeitnehmerInnen belasten und der Eindruck erzeugt werden konnte, die Sozialversicherungsbeiträge fräßen die Löhne auf. Mit der Lohnnebenkosten-Debatte weckte man bei Beschäftigten auch Hoffnungen auf Erhöhungen der Nettoeinkommen durch sinkende Beiträge. Ein zweiter Faktor, der die Akzeptanz der Beitragsbelastung in der Arbeitnehmerschaft schmälert, ist die Erfahrung, dass der Gegenwert der Beiträge, nämlich Qualität und Niveau der sozialen Sicherung, immer weiter gesunken ist.

 Seit Anfang der 90er Jahre greifen Maßnahmen eines regelrechten Systemwechsels in die Fundamente des Sozialstaats ein. Präzedenzfall ist die Pflegeversicherung, die von vornherein gleichsam als post-sozialstaatliche Sozialversicherung konzipiert wurde. Sie wird einseitig von den ArbeitnehmerInnen bezahlt, denn die Arbeitgeber werden für ihren Beitrag per Streichung eines Feiertags mit einem Tag zusätzlicher Arbeitsleistung entschädigt. In Sachsen wurde kein Feiertag gestrichen; deshalb zahlen die Beschäftigten dort auch formal den Beitrag in voller Höhe.  Dabei gewährt die Pflegeversicherung nur eine völlig unzureichende „Grundversorgung“, sozusagen einen „Zuschuss“ zu den weitaus höheren realen Pflegekosten. Im Wesentlichen wurde lediglich ein erheblicher Teil der Pflegeaufwendungen, die vorher über die Sozialhilfe getragen wurden, auf die versicherte Arbeitnehmerschaft verschoben. Auch die Rentenreform hat die Weichen auf den Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung und die Reduzierung der Leistungen auf eine unzureichende Grundabsicherung gestellt. Ein erster Teil der Beitragsleistungen, die für eine Rente auf vorherigem Niveau notwendig sind, wird jetzt im Rahmen der Privatvorsorge einseitig auf die Versicherten überwälzt. Für die Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung ist die Hauptforderung der Arbeitgeberverbände, den Arbeitgeberbeitrag dauerhaft auf unter 6 Prozent einzufrieren, indem die Leistungen auf eine sogenannte Basisabsicherung reduziert werden. Mit diesem Verteilungskampf um die Sozialversicherung wird somit der Verfassungsgrundsatz von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums ins Gegenteil verkehrt: Die Sozialsysteme werden der privaten Reichtumsakkumulation untergeordnet. 

Ein zweiter strategischer Strang neoliberaler Systemveränderung ist der marktförmige Umbau der sozialen Dienstleistungsstrukturen. Idealtypisch beschrieben wird die Dienstleistungsnachfrage vom Kostenträger als Auftrag ausgeschrieben und der günstigste Anbieter erhält den Zuschlag. Von der Vermarktlichung erhofft man sich Kostensenkungen, die den Finanzierungsdruck in den Sozialsystemen mindern und zur Beitragsstabilität beitragen sollen.

III. 

Die neoliberale Strategie zum Umbau der Sozialversicherung zielt grundsätzlich darauf, die Leistungsseite  so weit zurückzuschrumpfen, also Niveau und Qualität der sozialen Sicherung so weit zu reduzieren, dass sie auf der Grundlage der erodierenden Finanzbasis finanzierbar bleibt. Eine sozialstaatskonforme Antwort auf die Finanzierungsprobleme der Sozialversicherung müsste stattdessen gezielt die Einnahmeseite stärken. Mittel- und langfristig ist dazu vor allem eine Strategie zur Überwindung der Massenerwerbslosigkeit, für eine neue Vollbeschäftigung, erforderlich. Kurz- und mittelfristig aber sind Maßnahmen erforderlich, um die Einnahmen trotz zunächst fortdauernder Erwerbslosigkeit zu steigern und insbesondere dem Rückzug der Arbeitgeber aus ihrer Finanzierungsverantwortung für den Sozialstaat wirksam zu begegnen. Erzielbare Mehreinnahmen dürfen nicht zur Gegenfinanzierung von Beitragssenkungen dienen. Vielmehr muss es auch darum gehen, Möglichkeiten für Leistungsverbesserungen zu eröffnen, die den Herausforderungen durch die soziale Krise Rechnung tragen, die Sicherungslücken schließen und damit Niveau und Qualität der sozialen Sicherung verbessern. Nur mit einer leistungsfähigen Sozialversicherung, die der Erwartung wirksamer Absicherung gegen die sozialen Risiken auch entspricht, werden die mittlerweile verbreiteten Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung wegen der schlechten Preis-Leistungs-Verhältnisse dauerhaft zu entschärfen sein. 

In diesem Sinne wäre kurz- und mittelfristig eine Kombination von folgenden Maßnahmen vorstellbar: 

1. Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenzen, so dass auch die bei Arbeitslosen- und Rentenversicherung gutverdienenden Beschäftigten in gleichem Umfang in die solidarische Finanzierung einbezogen werden. Das gibt in gleichem Maße mehr Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge. 

2. Erhebung einer Wertschöpfungsabgabe der Unternehmen. Damit würde sichergestellt, dass die Wirtschaft sich durch Arbeitsplatzabbau nicht mehr zugleich aus der Finanzierung der Sozialversicherung verabschiedet, sondern die Sozialversicherung wieder angemessen am Wachstum des Volkseinkommens beteiligt wird.

 3. Einbeziehung von Vermögenseinkommen in die Beitragspflicht. Damit würde der Beitragssatz nicht nur auf Arbeitsentgelt erhoben, sondern auf die effektiven Versicherteneinkommen. 

4. Einbeziehung der übrigen Gruppen von Erwerbstätigen, die bislang nicht in die Sozialversicherung einzahlen, in die Versicherungspflicht. Damit würde die Sozialversicherung würde von einer Arbeitnehmerversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung weiterentwickelt. 

Für die besondere Situation der Pflegeversicherung wäre zudem zu fordern dass ein effektiver zusätzlicher Arbeitgeberbeitrag zu erheben ist. Damit könnte das Beitragsaufkommen in diesem Bereich theoretisch glatt verdoppelt werden. Und für die Rentenversicherung muss natürlich gelten, dass die Teilprivatisierung der Alterssicherung zugunsten einer Stärkung der Gesetzlichen Rentenversicherung zurückzunehmen ist. Leistungsverbesserungen in der Sozialversicherung, die im Interesse der Allgemeinheit erforderlich sind, aber nicht Gegenstand des eigentlichen Versicherungsverhältnisses sind und daher nicht aus dem Beitragsaufkommen finanziert werden sollten, können und müssen weiterhin auf der Basis entsprechender Bundeszuschüsse aus Steuermitteln stattfinden. 

